
Der Schock si tzt dem Schreinermeister 
in Ostdeutschland noch tief in den 

Knochen: Während er im Sommerurlaub 
weilte, brannte seine Scheune, unweit der 
Werkstatt ab . Holzspäne, die in dem Ge
bäude lagerten, waren in Brand gera ten. 
Auf rund 150 000 Mark belief sich der 
Schaden. Doch das tatsächli che Ausmaß 
des Unglücks wurde dem Untern ehmer 
e rst bewußt, a ls die Vers icherun g ni cht 
za hlen wo llte. Grund: Im Vertrag war 
Grobschnitt der Spä ne a ngegeben. Die 
Gesell schaft war aber der Ans icht, es han
delte sich tatsächlich um Fe inschnitr, we i
cher schnell er brenn t. Erst a ls ein unab
hä ngiger Sachverständiger festste llte, 
dass der Brand in jedem Fa ll ausgeb ro
chen wäre, einigten sich d ie Pa rteien zu 
Gunsten der Firma. 

Kei n Einze lfa 11, wei ß Versicheru ngsbe
raterin Petra Kauffmann in Brandenburg 
a us ihrer Praxis. " Im Schadensfa ll sind 
di e Versicherungen spitzfind ig", er klärt 
die Vers icherungsexpertin. Immer wieder 
ergeben sich aus dem Versicherungsan
trag oder den Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen für die Assekuranz Möglich
kei ten, die Zahlung zu verwe igern . Zu m 
Beispiel, we il d ie Angaben des Kunden 
nicht mit den bestehenden Verhä ltni ssen 
übereinstimmen oder Risiken nicht ein
getragen wurden. Doch a uch Prämiener
hö hunge n oder sogar Künd igungen 
durc h den Versicherer si nd möglich , 
we nn die Vertragspfl ichten vom Vers i
cherten nicht eingeha lten werden. Umso 
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Versicherungsrisiko 

Kein Geld in 
vielen Fällen 

Im Kleingedruckten der Versicherungsbe
dingungen stecken viele Fallstricke. Leistung 

im Schadensfall wird oft vom Wohlverhalten 
des Kunden abhängig gemacht. Viele Unter

nehmer zahlen Prämien und gehen im Schadens
fall trotzdem leer aus. 

wichtiger, den Vertrag rechtzei 
ti g auf Fallen im Kleingedruckte 

zu überprüfe n. Dara uf so llten Sie 
achten : 

Genaue Angaben machen 

Schon beim AusfüJl en des Antrags gelten 
zwe i Grundregeln. Z um einen so ll te der 
Versicherungsnehmer a ll e Fragen gena u 
beantworten . Z um anderen gilt es, a ll es 
was für das Risiko erheblich ist, a ufzuli s
ten. Das können zum Beispiel hochwerti
ge Werkzeuge se in , die in einem be
stimmten Raum gelagert werden - von 
Belang in der Sachversicherung, insbe
sondere bei Einbruch/D iebsta hl. Das sind 
innenliegende Abwasse rro hre bei Fl ach
dächern - wichtig für die Gebäudeversi
cherung. Das sind se lbst kl einste Behält
n isse mit brennba rer Flüssigkeit, wie et
wa ei ne Ölkanne oder ö lgeträ nkte Lap
pen in der Werkstatt, über di e der Feuer
versicherer Bescheid w issen will. 

In der Regel w ird auch nach Vorschä 
den gefragt. Wird ein Antwortfe ld freige
lassen, kann di e Gese ll schaft dies später 
a ls unvollständige beziehungsweise nicht 
wa hrheitsgemäße Anga be ankreiden . 

Außerdem eine Standardfrage ist die 
nach weiteren Po licen . Besonders streng 
in di esem Punkt sind di e Unfall vers iche
rer. "Die Gesell schaften wo ll en sehen, ob 
da einer noch ze hn weitere Verträge lau 
fen hat", sagt Versicherungsberater Wer
ner Fütterer in Maschen bei Hamburg. 
Man darf zwa r mehrere Policen abschlie
ßen . Aber die Gese llschaften wollen es 
wissen. "Die Rechtsprechung plädiert 
hier ohne Weiteres für Leistungsfreiheit, 
wenn etwas verschwiegen wird", warnt 
Vers icherungsberater Werner Fütterer. 

Tipp: Es gibt a uf dem Antrag Fe lder für 
besondere Erk läru ngen, die unbedingt 
ausgenutzt werd en sollten. "Lieber fünf-

mal mehr angegeben - wenn es zutrifft 
a is einmal zu wenig", meint Fütterer. Je 
gena uer d ie Angaben, um so weniger Ab
lehnungsgründ e gibt es im Schadensfall. 

Extrem viele Fallstricke im Antrags
formul ar verbergen sich be i Lebens-, 
Kranken-, Unfall- und vor allem Berufs
unfähigkeitspolicen. Hier nehmen es d ie 
Gesell schaften be i Vorerkran kungen be
sonders genall. "Nach meinem Asthma ist 
nicht gefragt. Also brauche ich es auch 
nicht anzuge ben. Wer nach dieser Devise 
verfährt, hat im Fall der Fälle schon mal 
schlech te Karten", weiß Versicherungsbe
rater Hans-Hermann Lüschen in Berlin . 
"All e für di e Annahme des Antrages wich
t igen Umstände müssen angegeben wer
den. Die Fragen im Antrag bilden dafür 
led iglich das Gerüst," rät der Experte. 

Erkrankungen nennen 

Es wird zum Beispiel auch n icht danach 
gefragt, ob jemand hä ufig erkältet i t. 
Aber wenn dem so ist, weil sich derjenige 
berufsbed ingt zum Beispiel vo rwiegend 
in klimatis ierten oder unterkühlten Räu
men aufhält oder fortwährend Zugluft 
ausgesetzt ist, gehört das in den Gesund
heitsfragebogen. Der Antrag ein er Be
troffenen a uf Berufsunfäh igkeitsrente 
hatte desha lb selbst vor Gericht keinen 
Erfo lg. Sie hätte das wissen und angeben 
müssen, argumentierte die Gesell chaft 
und befand dan n auch das Gericht. 

"Beim Thema Vorerkrankungen wer
den d ie häufigsten Fehler gemacht und 
dort gibt es es auc h die meisten Rechts
streitigkeiten und die meisten gewonne
nen Ab lehnungen der Versicherer", weiß 
Vers icherungsberater Werner Fütterer. 

Allerdings kommen die Gese ll schaften 
nicht immer durch , wie Vers icherun gsbe
rater in Petra Kauffmann aus eigener Pra
x is bestätigt: Ein 48-Jähriger, der wegen 



eines Rückenleidens berufsunfähig wur
de, sollte leer ausgehen. Er hatte die or
thopäd ischen Einlagen, die er als Junge 
getragen hatte, im Fragebogen nicht er
wähnt. Das Gericht sah jedoch ke inen ur
sächlichen Zusammenhang mit der 
Krankheit. Die Gesellschaft muss Berufs
unfähigkeitsrente zahlen. 

Tipp: Hilfreich ist eine Krankheitsbe
scheinigung mit den Diagnosen der letz
ten zehn Jahre, die man sich bei der Kran 
kenkasse besorgen kann. "Auch ein Ge
sundheits-Check durch einen Vertrauens
arzt des Versicherers kann sinnvoll sein", 
weiß Petra Kauffmann. "Vorher sollte 
der Vers icherte aber klären, wer dafür die 
Kosten trägt, " ergänzt sie. 

Nicht zuletzt infolge vehementer Kri
tik von Verbraucherschützern grenzen ei
nige Gesellschaften den Zeitraum für 
Vorerkrankungen inzwischen ein . Sie 
wollen hier nur noch Auskunft über die 
letzten fünf oder zeh n Jahre haben. "Aber 
das bedeutet keineswegs, dass weiter zu 
rückliegende Erkrankungen unter den 
Tisch fallen", weist Versicherungsberater 
Lüschen auf eine gefährliche rechtliche 
Lücke hin . Nur wenn dies ausdrücklich 
ausgeschlossen wi rd, ist der Unternehmer 
rechtlich auf der sicheren Seite. Sein Tipp: 
"Sinngemäß sollte in der Police deshalb 
unbedingt der Zusatz stehen: Abwei
chend von Paragraph 16 Versicherungs
vertragsgesetz werden nur di e letzten 
zehn Jahre abgefragt." 

Noch ein Stolperstein: Während sich 
die erste Frage im Antragsformular häu
fig auf die letzten fünf Jahre bezieht, sind 
die restlichen auf einen unbegrenzten 
Zeitraum gemünzt. Auch hier hilft nur: 
Genau nachl esen, und lieber a usführ
licher als zu knapp a uf die Fragen der Ver
sicherung antworten. 

Genau nachlesen lohnt sich auch bei 
Sachversicherungen, wenn die Gesell
schaft den Risikoschutz von Auflagen ab
hängig macht, die Po lice aber vorher 
schon herausgibt. Beispiel: Der Versiche
rungsschutz greift bei der Ein bruch- und 
Diebstahlpolice erst, wenn eine Ein
bruchmeldeanlage installiert oder ein 
Scherengitter eingebaut ist. "Viele Fir
meninhaber überlesen solche Zusätze im 
Kleingedruckten und verschieben di e Si
cherheitsvorkehrungen. Wenn dann et
was passiert, hat di e Firma keinen Versi
cherungsschutz - selbst wenn die Prämie 
bereits bezahlt ist", warnt Versiche
rungsberater Hans-Hermann Lüschen. 

Neue Risiken angeben 

Doch selbst wenn der Antrag korrekt aus
gefüllt ist und di e Auflagen erfüllt sind, 
bra ucht die Versicherung im Schadensfall 
oft nicht zu zahlen. Grund : Ändern sich 
in der Folgezeit kurz- ode r langfri stig die 
Gefahrenumstände für di e Handwerks
firma, muss dies der Versi
cherung mitgetei lt werden
zum Beispiel, wenn d ie Fir
ma neue Geschäftsfelder 
besetzt (wichtig vor a ll em 
für die Haftpflichtpolice) 
oder wenn ein Gerüst vor 
den gemieteten Fi rmenrä u
men steht (a usschlagge
bend für die Einbruchdieb
stahlversicherung). "Egal, 
ob man die Dinge selbst in 
der Hand ha t oder nichts 
dafür kann, melden muss 
man solche Gefahrerhö
hung der Versicherung 
trotzdem" , stellt Versiche
rungsberater Werner Fütte-

Was im Schadensfall zu unternehmen ist 

rer klar. Wie schnell der Risikoschutz 
nicht mehr a usreicht, zeigt ein Fall aus der 
Beraterpraxis von Hans-Hermann Lü
schen: Eine Elektrofirma in der Nähe des 
sächs ischen Riesa ha t im Versichewngs
antrag die Frage nach einer Gefahrener
höhung, zum Beispiel Tankstelle oder Öl
lager, im Umkreis von ] 0 Metern ver
neint. Einige Zeit später stimmte das 
nicht mehr, weil nur acht Meter en tfernt 
eine neue Tankstelle entstanden war. Der 
Handwerker vergaß, den Versicherer 
darüber zu informieren . Als auf dem 
Tankstellengeländeein oberirdischer Alt
öltank Feuer fing, griffen die Flam men 
schnell auf das Gebäude der Elek trofirma 
über. Die Feuerversicherung war wegen 
der Angaben im Vertrag außen vor. "Im 
Westen der Bundesrepublik sind grav ie
renden Risikoänderungen diese Art ehe r 
selten. Typisch ist das derzeit vielmehr für 
den Osten Deutschl ands, wo kleine Orte 
in kurzer Zeit schnell wachsen, Gewe r
bebetriebe immer wieder dazwischenge
schoben werden", weist Versicherungs

berater Lüschen auf regio
nale Unterschiede hin. 

Jede Änderung im Be
tri eb, die ein erhöhtes Ri
siko aus Sicht der Versi
cherung bedeuten kann, 
muss also gemeldet wer
den. In vielen Fällen läß t 
sich - wie bei den Beispie
len - bei entsprechender 
Vorsorge Ärger mit der As
sekuranz verme iden. Le
sen Sie unten, wie Sie im 
Schadensfall richtig rea
gIeren . 
Carla Fritz 
eva-111aria .neuthinger@ 

holZl11annverlag.de 

Wenn es zum Schaden kommt, 
gilt immer: Schnellstmöglich die 
Versicherungsgesellschaft info r· 
mieren, um nicht den Risiko
schutz zu gefährden. Die Fristen 
in der Haftpflicht, Sach- und 
technischen Versicherung variie
ren dabei leicht von Sparte zu 
Sparte. Me ist sind es eine Woche 
oder ein Monat oder ausnahms
weise auch einmal 14 Tage. 
Nachzulesen ist das jeweils in 
den allgemeinen Vers icherungs
bedingungen. 

In der Lebens- und Un fallversi
cherung will die Gesellschaft im 
Todesfall unverzügli ch info rmiert 
werden. 
"Im Sach- und Haftpflichtbereich 
wird kaum eine Gesellschaft um 
einen oder zwei Tage feilschen", 
so jedenfalls die Erfahrung von 
Ve rsicherungsberater Werner Füt
terer. 

gegen ohne Beistand seines Haft
pflichtversicherers - und verlor. 
Vom Haftpflichtversicherer wollte 
er dann den fälligen Schadener
satz zurückbekommen. Doch die 
Versicherung zahlte nicht. 

ner Tasche und reicht die Forde
rung erst nachträglich bei der 
Gesellschaft ein. So der Inhaber 
einer Elektrofirma, der sofort 
300 Mark hinb lätterte, weil er es 
mit einem Stammkunden nicht 
verderben wollte. Ein Mitarbeiter 
hatte dort bei Reparaturarbeiten 
die Badewanne beschädigt. 

In der Berufsun fäh igkeitsversi
che rung gelten manchmal Mel
defristen von drei Monaten, häu
fig aber von einem halbem Jahr. 

Der Versicherer muss aber sofort 
eingeschaltet werden, wenn eine 
andere Partei mit einem Mahnbe
scheid oder einer Klage droht. 
Diese Erfahrung musste zum Bei
spiel ein Unternehmer machen, 
der auf Schadenersatz verklagt 
worden war. Er prozessierte da-

Tipp: Melden Sie so früh wie 
möglich einen Schaden , auch 
wenn sich nicht abzeichnet, dass 
die Gegenseite überhaupt An
sprüche stellt. Zugleich sollte 
man darauf hinweisen, dass An
gaben zur Schadenshöhe und 
weitere Einzelheiten nachge
re icht werden . 
Genauso problematisch: Man
cher Versicherte zahlt einen klei
neren Schaden sofort aus eige-

Doch die Versicherungsgesell
schaft war damit aus dem 
Schneider. "Denn wer der Scha
denregulierung durch die Gesell
schaft vorgreift, lässt dieser ke i
nen Raum, die Ansprüche even
tuell abzulehnen. Sie braucht 
dann gar nicht zu zahlen", stellt 
Versicherungs berater Lüschen 
klar, der dem Handwerker unter 
diesen Umständen auch nicht 
mehr helfen konnte. 
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